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Schlichtungsausschuss nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg
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Beschluss
des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeits-

rechtsregelungsgesetz in der Sitzung am 24. Oktober 2007

betreffend Einmalzahlung für das Jahr 2007 im Bereich der AVR-Württemberg

(VR # 1/2007)

1. Die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Württemberg hat folgenden Antrag betreffend Einmalzahlung für das Jahr 2007 im Bereich der AVR-Württemberg gestellt:

„Die Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen, die dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen sind, in der jeweiligen Fassung der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - (AVR-Württemberg) - werden wie folgt geändert:

I.
Es wird folgende ZRW 34 in die AVR-Württemberg aufgenommen:


‚Arbeitsrechtsregelung über eine Einmalzahlung im Jahr 2007 - ZRW 34

Einmalzahlung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten für das Jahr 2007 eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro, die mit den Bezügen des Monats Mai ausgezahlt wird.


(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht, wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter an mindestens einem Tag des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Bezüge bzw. Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge aus einem Dienstverhältnis hat; dies gilt auch dann, wenn nur wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss nicht gezahlt wird. Die Einmalzahlung wird auch gezahlt, wenn eine Mitarbeiterin wegen der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes im Dezember keine Bezüge erhalten hat.

(3) Nichtvollbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. Maßgebend sind die Verhältnisse am 1. Mai 2007.

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen.



(5) Für Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Kranken- und in der Entbindungspflege und in der Krankenpflegehilfe, Schülerinnen/Schüler, die für den Beruf der Altenpflegerin/des Altenpflegers ausgebildet werden (ZRW 5) sowie Praktikantinnen/Praktikanten gilt die Regelung mit der Maßgabe, dass sei eine Einmalzahlung in Höhe von 170 Euro erhalten, die mit den Bezügen für Mai 2007 ausgezahlt wird.’

II.
Datum des Inkrafttretens:
1. März 2007.“

2. Der o. g. Antrag der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Württemberg vom 18. August 2007 wird vom Schlichtungsausschuss nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz abgelehnt.

Stuttgart, 24. Oktober 2007

Herbert Greß

Vorsitzender

